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Offenland-Biotopkartierung: 
Geschützte Lebensräume 

werden erfasst!

Staatliche Naturschutzverwaltung
Baden-Württemberg

UNTERZEILE BEHÖRDE

Das Vorkommen von gesetzlich geschützten Biotopen und  

FFH-Lebensraumtypen hat Konsequenzen für Grundstücksbesitzende 

und Bewirtschaftende. Die rechtlichen Regelungen ergeben sich aus 

bestehenden Gesetzen. Sie sind unabhängig von der Erhebung  

wirksam, da die Biotope und FFH-Lebensraumtypen auch ohne 

Kartierung geschützt sind. Die Kartierung hat einen deklaratorischen 

Charakter und sorgt für Transparenz. 

Laut § 30 BNatSchG sind „Handlungen, die zur Zerstörung oder einer 

sonstigen erheblichen Beeinträchtigung der Biotope führen können, 

verboten“. Seit März 2022 gehören auch die FFH-Mähwiesen zu den 

gesetzlich geschützten Biotopen. Sie sind gleichzeitig auch als  

FFH-Lebensraumtypen geschützt.

Für die FFH-Lebensraumtypen gibt es zwei Betrachtungsebenen:

Jede Bürgerin und jeder Bürger kann Informa-

tionen über den Daten- und Kartendienst der 

LUBW kostenlos abrufen. Hier findet man die 

genaue Lage der naturschutzfachlich bedeutsa-

men Lebensräume sowie alle weiteren erfass-

ten Informationen.  

Abgrenzungen und Daten können auch in Form von Shape-Files für 

Geografische Informationssysteme oder als PDF-Dokumente herunter-

geladen werden. 

Achtung: geschützt! Informationen im Internet

Die Abgrenzungen der FFH-Mähwiesen und der weiteren gesetzlich 

geschützten Biotope werden einmal pro Jahr in die landwirtschaftlichen 

Informationssysteme GISELa und FIONA übertragen.

Aktuelle Informationen  

zu den Kartierungen:

	■ In FFH-Gebieten gilt das Verschlechterungsverbot nach  

§ 33 BNatSchG. Alle Veränderungen und Störungen, die sich  

negativ auf FFH-Lebensraumtypen auswirken, sind unzulässig. 

Das Verschlechterungsverbot gilt auch, wenn keine Förderung 

nach LPR oder FAKT beantragt wurde. Bei Verlust von FFH- 

Mähwiesen können mit den unteren Naturschutzbehörden  

Verträge zur Wiederherstellung abgeschlossen werden.  

Weiterhin sind bei Vorhaben FFH-Verträglichkeitsprüfungen  

nach § 34 BNatSchG durchzuführen. 

	■ Außerhalb von FFH-Gebieten stellen ein Umbruch oder sonstige 

wesentliche Beeinträchtigungen von z. B. FFH-Mähwiesen einen 

erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft nach § 14 BNatSchG 

dar. Außerdem kann eine schwere Beeinträchtigung oder  

Zerstörung von FFH-Mähwiesen dazu führen, dass eine  

Schädigung von natürlichen Lebensräumen nach dem Umwelt-

schadensgesetz (i. V. m. § 19 Abs. 1 BNatSchG) vorliegt. Der 

Verantwortliche ist für die Durchführung von Vermeidungs-, 

Schadensbegrenzungs- und Sanierungsmaßnahmen zuständig.

Daten- und Kartendienst  

der LUBW: 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de
http://www.vivaidea.de



